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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Schadstoffgeprüft

Gültig bis: 30.04.2027

Produkt:

Sylitol Bio-Innenfarbe
SHI Produktpass-Nr.:
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QNG - Qualitätssiegel
Nachhaltiges Gebäude

Das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude, entwickelt durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und
Bauwesen (BMWSB), legt Anforderungen an die ökologische, soziokulturelle und ökonomische Qualität von Gebäuden
fest. Das Sentinel Holding Institut prüft Bauprodukte gemäß den QNG-Anforderungen für eine Zertifizierung und
vergibt das QNG-ready Siegel. Das Einhalten des QNG-Standards ist Voraussetzung für den KfW-Förderkredit. Für
bestimmte Produktgruppen hat das QNG derzeit keine spezifischen Anforderungen definiert. Diese Produkte sind als
nicht bewertungsrelevant eingestuft, können jedoch in QNG-Projekten genutzt werden.

 

Kriterium Pos. / Bauproduktgruppe Betrachtete Stoffe QNG Freigabe

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

5.5 Innenfarben VOC / Emissionen / gefährliche
Stoffe / Biozide / Schwermetalle

QNG-ready

Nachweis: natureplus Zertifikat 0602-0704-023-2 von Neckargemünd, 2023-2-15, Technisches
Datenblatt Stand: September 2023

Produkt:

Sylitol Bio-Innenfarbe
SHI Produktpass-Nr.:

12190-10-1008
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.

Mit dem natureplus-Qualitätszeichen werden Bauprodukte ausgezeichnet, die zu einem
weit überwiegenden Teil aus nachwachsenden oder mineralischen Rohstoffen bestehen.
Die von einer Expertenkommission des unabhängigen Vereins entwickelten und
überwachten Prüfkriterien sind umfassend und streng und schließen sowohl die
nachhaltige und sozialverträgliche Produktion, eine qualitätsgesicherte und
wohngesunde Bau- und Nutzungsphase sowie eine umweltgerechte Entsorgung ein.

Dieses Produkt ist schadstoffgeprüft und wird vom Sentinel Holding Institut empfohlen.
Gesundes Bauen, Modernisieren und Betreiben von Immobilien erfolgt dank des Sentinel
Holding Konzepts nach transparenten und nachvollziehbaren Kriterien.

Das IBU ist eine Initiative von Bauprodukt- und Baukomponentenherstellern, die sich dem
Leitbild der Nachhaltigkeit im Bauwesen verpflichten. IBU ist Programmbetreiber für
Umwelt-Produktdeklarationen (Environmental Product Declaration, kurz: EPD) nach der
Norm EN 15804. Das IBU-EPD-Programm steht für umfassende Ökobilanzen und
Umweltwirkungen von Bauprodukten und eine unabhängige Überprüfung durch Dritte.

Produkt:

Sylitol Bio-Innenfarbe
SHI Produktpass-Nr.:

12190-10-1008
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

Sylitol Bio-Innenfarbe
SHI Produktpass-Nr.:

12190-10-1008

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geprüfte Produkte 
Tested products 

Produits testés 
 
 

CAPAROL Sylitol Bio-Innenfarbe 

Werk: D-64372 Ober-Ramstadt 

 

Hersteller/Vertreiber 
Manufacturer/Distributer 
Producteur/Distributeur 

DAW SE 
D-64372 Ober-Ramstadt 
Deutschland 
 

Produktart 
Type of product 

Nature du produit 

Innensilikatfarbe 
Interior mineral paint  
Peinture minérale pour l'intérieur 
 

Zertifikatsnummer 
Number of certificate 
Numéro de certificat 

0602-0704-023-2 
 

Prüfumfang 
Test program 

Étendue du test 

Umwelt – Gesundheit – Funktion 
Produktlebenslinie 
Laborprüfung (Inhaltsstoffe und Emissionen) 
Gebrauchstauglichkeit 

Environment – Health – Function 

Life cycle evaluation 
Laboratory test (content and emissions) 
Fitness for use 

Environnement – Santé – Fonction 

Cycle de vie du produit 
Test en laboratoire (composants et émissions) 
Aptitude à l’usage 

Prüfergebnis 
Test result 

Résultat du test 

Das Produkt/die Produkte erfüllt/erfüllen die strengen  
Anforderungen der natureplus-Vergaberichtlinie  
RL0602 Innenwandfarben auf mineralischer Basis 
 

The product/the products fulfills/fulfill the stringent 
requirements of the natureplus award guidelines  
RL0602 interior mineral paint 
 

Le(s) produit(s) mentionné(s) ci-dessus remplit/remplissent les exigences 
strictes des directives pour l’attribution de contrats de natureplus  
RL0602 peinture minérale pour l’intérieur 
 
 Gültigkeit des Zertifikats 

Validity of certificate 
Validité du certificat 

April / April / Avril 2027 
 

Neckargemünd, 2023-2-15 Felix Konrad 
 

natureplus Institute SCE mbH 
Prüfinstitut | Test Institute | Institute de Contrôle 

 

Tilmann Kramolisch 
 

natureplus e.V. 
Lizenzvergabe | Licensing | Licences 
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SEPT-188/00

Sylitol® Bio-Innenfarbe
Hochwertige und ressourcenschonende Innenfarbe auf Silikatbasis – für Allergiker geeignet.

Produktbeschreibung

Für hochwertige Wand- und Deckenanstriche im gesamten Wohnbereich, in Schulen, Kindergärten,
öffentlichen Gebäuden sowie in der Denkmalpflege. Durch die allergenkontrollierte Rezeptur ideal für
Allergiker.

Besonders gut geeignet für Beschichtungen auf ungestrichenen mineralischen Putzen der
Mörtelgruppen PI, PII und PIII, Beton, Kalksandsteinsichtmauerwerk, Capaver
ElementEffects, Glasvlies-Wandbelägen, Raufasertapeten und tragfähigen Silikatbeschichtungen.

Capaver Glasgewebe-Wandbeläge, Gipsputze, Gipskartonplatten, Gipsbauplatten und tragfähige
seidenmatte Dispersionsbeschichtungen können nach entsprechender Vorbehandlung ebenfalls
beschichtet werden. Durch den hohen Anteil mineralischer Rohstoffe und die natürliche Alkalität wird
das Risiko der Schimmelpilzbildung auf der Oberfläche reduziert.

Caparol Innendämmsysteme: Geeignet für Capatect IDS Protect und Capatect IDS Mineral.

Verwendungszweck

■ konservierungsmittelfrei
■ lösemittelfrei
■ weichmacherfrei
■ frei von foggingaktiven Substanzen
■ raumlufthygienisch unbedenklich
■ Zertifikat „für Allergiker geeignet“, gemäß Prüfzeugnis des TÜV Nord
■ fremdüberwacht
■ umweltschonend und geruchsarm
■ sehr leichte Verarbeitung
■ hochdiffusionsfähig, sd H2O < 0,02 m nach DIN EN 1062
■ Sylitol® Beschichtungen erhalten die Diffusionsfähigkeit und den Feuchtigkeitsaustausch des

Untergrundes
■ nichtbrennbar, A2, nach DIN 4102, Prüfnummer: P-BAY26-04659

Eigenschaften

Kaliwasserglas mit (<5%) organischen Zusätzen, nach DIN 18363 Abs. 2.4.1.
Der Haupteinsatzstoff Calciumcarbonat stammt aus Österreich und der Schweiz.

Materialbasis

■ Standardware: 5 l, 12,5 l. Airfix: 25 l Hobbock, 120 l Malerfass
■ Altweiß: 12,5 l
■ ColorExpress: 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l

Verpackung/Gebindegrößen

Weiß und Altweiß 10 (ca. RAL 9010).

Sylitol® Bio-Innenfarbe ist im ColorExpress-System maschinell nach allen gängigen Farbtonkollek­
tionen abtönbar. Bei Bezug ab 100 Litern in einem Farbton und Auftrag auch werkseitig abgetönt
lieferbar. Um evtl. Abtönfehler zu erkennen, bitte vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen. Auf
zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung (Charge) verwenden.

Farbtöne
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Durch klassische Abtönung können Konservierungsmittel in die Farbe eingetragen werden. Bei der
Verwendung von Histolith Volltonfarben (max. 20 %) bleibt die konservierungsmittelfreie Eigenschaft
von Sylitol® Bio-Innenfarbe weiterhin gewährleistet. Bei Selbstabtönung benötigte Gesamtmenge
untereinander vermischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden.

G4 - Stumpfmatt (nach DIN EN 13 300)Glanzgrad

Kühl, aber frostfrei.
Lagerstabilität ca. 12 Monate. Nur in Kunststoffgebinden lagern.

Lagerung

Kenndaten nach DIN EN 13 300:
Durch Abtönung sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich.

Technische Daten

■ Nassabrieb: R-Klasse 2
■ Kontrastverhältnis: H10-Klasse: 2 bei 7 m²/l
■ Maximale Korngröße: S1 fein (bis zu 100 µm)
■ Dichte: ca. 1,5 g/cm3

■ Histolith-Volltonfarben
Zur Selbstabtönung von Sylitol® Bio-Innenfarbe.

■ Caparol HaftGrund EG
Weißpigmentierte Grundierfarbe mit hoher Untergrundhaftung vor nachfolgenden Anstrichen mit
Sylitol® Bio-Innenfarbe.

Ergänzungsprodukte

innen 1 innen 2 innen 3 außen 1 außen 2

+ + – – –

(–) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet

Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche

Verarbeitung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.

Geeignete Untergründe

Mineralische Untergründe mit Sinterhaut, mehlender oder wischender Oberfläche:
Grundrein mechanisch reinigen oder mit Histolith Fluat fluatieren und mit Wasser nachwaschen.

Lehmputze:Zu beschichtende Flächen reinigen und mit Sylitol® Rapidgrund 111, grundieren.
Probebeschichtung durchführen und auf Braunverfärbungen überprüfen.

Putze nach DIN EN 998-1 Klasse CS II - CS IV / Druckfestigkeit mind. 2 N/mm²: Feste, normal
saugende und ebene Putze können ohne Grundbeschichtung beschichtet werden. Auf leicht
sandenden, saugenden Putzen ein Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund
oder Sylitol RapidGrund 111. Auf stärker sandenden Putzen ein Grundbeschichtung mit OptiSilan
TiefGrund.

Gipsputze nach DIN EN 13279-1 / Druckfestigkeit mind. 2 N/mm²: Gipsputze mit Sinterhaut
schleifen, entstauben, Grundanstrich mit OptiSilan TiefGrund.

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund
(Beplankung siehe auch Gipskartonplatten).

Gipskartonplatten: Spachtelgrate abschleifen. Geschliffene Gipsspachtelstellen sowie die
Gipskartonplatten mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund oder Sylitol RapidGrund 111
grundieren. Bei stärkerem Saugverhalten eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund. Bei Platten
mit wasserlöslichen, verfärbenden Inhaltsstoffen eine Grundbeschichtung mit Caparol
AquaSperrgrund.BFS-Merkblatt Nr. 12 beachten.

Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehlende, sandende Substanzen entfernen.
Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund oder Sylitol RapidGrund 111.

Kalksandsteinsichtmauerwerk:
Salzausblühungen trocken abbürsten.

Untergrundvorbereitung
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Ziegelsichtmauerwerk:
Eine Grundbeschichtung mit HaftGrund EG.

Tragfähige Kalk-, Zement- oder Silikatfarben-Beschichtungen:
Auf stark saugenden Flächen eine Grundbeschichtung mit Sylitol® Rapidgrund 111.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben oder
Kunstharzputz-Beschichtungen entfernen. Auf grob porösen, sandenden bzw. saugenden Flächen
eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund. Nicht tragfähige Mineralfarben-Beschichtungen
mechanisch entfernen und die Flächen entstauben. Eine Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund.

Leimfarbenanstriche:
Grundrein abwaschen. Eine Grundbeschichtung mit Dupa-Putzfestiger und eine Zwischenbeschich­
tung mit HaftGrund EG.

Ungestrichene Rauhfasertapeten:
Ohne Vorbehandlung beschichten. Bei Relief- und Prägetapeten aus Papier ist ein Probeanstrich
durchzuführen.

Capaver Glasgewebe-Wandbeläge:
Eine Grundbeschichtung HaftGrund EG.

Nicht festhaftende Tapeten:
Restlos entfernen, Kleister und Makulaturreste abwaschen. Eine Grundbeschichtung mit Dupa-
Putzfestiger und eine Zwischenbeschichtung mit HaftGrund EG.

Schimmelbefallene Flächen:
Schimmelbelag durch Nassreinigung entfernen. Flächen mit Capatox durchwaschen und gut trocknen
lassen. Hierbei sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften (z.B. die Biostoff- und die
Gefahrstoffverordnung) zu beachten.

Flächen mit Nikotin-, Wasser-, Ruß- oder Fettflecken: Nikotinverschmutzungen sowie Ruß- oder
Fettflecken mit Wasser unter Zusatz fettlösender Reinigungsmittel abwaschen und gut trocknen
lassen. Abgetrocknete Wasserflecken trocken durch Abbürsten reinigen. Eine absperrende
Grundbeschichtung mit Caparol AquaSperrgrund fein (Technische Information Nr. 384 beachten) oder
Caparol-Filtergrund grob (Technische Information Nr. 845 beachten).

Holz- und Holzwerkstoffe: Ein Grundanstrich mit Capacryl Holz-Isogrund. Auf mit Melaminharz
werkseitig beschichteten Platten ein Grundanstrich mit Capacryl-Haftprimer. Die Fugenbereiche/
Plattenstöße sind nicht rissfrei zu überarbeiten. Hier wird bei höheren optischen Anforderungen eine
Entkopplungsschicht mit dünnen Gipsplatten mit entsprechender Verspachtelung empfohlen.

Alte Kalkspachteltechniken: Sinterschicht an der Oberfläche durch Schleifen entfernen. Bei
negativer Benetzungsprobe mit Wasser auf geschliffener Fläche muss die gesamte
Kalkspachtelschicht entfernt und der Untergrund entsprechend neu aufgebaut werden. Bei positiver
Benetzungsprobe mit Wasser auf geschliffener Fläche, Grundbeschichtung mit OptiSilan TiefGrund.

Fehlstellen: Tiefe Löcher entsprechend verfüllen.

Hinweis Q2/Q3 Spachtelung / dünne Gipsschichten < 0,5mm: Bei Verwendung gipshaltiger,
hydraulisch abbindender Spachtelmassen in der Qualitätsstufe Q2/Q3 wird eine transparente,
wässrige Grundierung empfohlen. Hierzu verweisen wir auf das Maler&Lackierer Merkblatt Nr.
2 -9/2020 "Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten" des
Bundesverbandes Farbe, Gestaltung, Bautenschutz und des Bundesausschusses Farbe und
Sachwertschutz. Alternativ zur gipshaltigen Q3 Spachtelung haben sich Spachtelungen mit pastösen
Spachtelmassen bewährt.

Streichen, rollen oder spritzen mit Airless-Geräten.

Airlessauftrag:

Auftragsverfahren

Verdünnung max. 5% mit Wasser

Airless Geräte

Spritzdruck 150 - 180 bar

Spritzwinkel 40° - 50°

Düsengröße in Inch 0,025"

Pistolensteckfilter in MW ca. 0,31mm

Innengespeiste Rollensysteme

Spritzdruck 80 - 120 bar

Pistolensteckfilter in MW ca. 0,31mm
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Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zu beachten: Silikatische Farben sind vor der Spritzverarbeitung immer gut aufzurühren und sorgfältig
zu sieben. Evtl. kann auch eine Metex-Reuse benutzt werden. Aufgrund von quarzhaltigen
Bestandteilen ist mit einer erhöhten Abnutzung von Verschleißteilen zu rechnen. Sinnvoll ist immer ein
leichtes Nachrollen der noch nassen Beschichtung mit einer Walze. Dadurch wird ein einheitliches
Oberflächenbild erreicht. Bei Arbeitsunterbrechungen Gerät in Farbe stehen lassen, Gebinde z. B. mit
Folie abdecken und Pistole und Düse unter Wasser aufbewahren.

Ein satter, gleichmäßiger Anstrich mit Sylitol® Bio-Innenfarbe, unverdünnt bzw. mit max. 5 % Wasser
verdünnt. Auf kontrastreichen Flächen ist eine vorherige Grundbeschichtung mit Sylitol® Bio-Innen­
farbe, mit max. 5 % Wasser verdünnt vorzunehmen, auf stark oder unterschiedlich saugenden
Flächen mit HaftGrund EG.

Beschichtungsaufbau

Ca. 140 ml/m2 pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund.
Auf rauen Flächen entsprechend mehr. Exakten Verbrauch durch Probebeschichtung ermitteln.

Verbrauch

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung und Trocknung:
+8 °C für Untergrund und Umluft.

Verarbeitungsbedingungen

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar.
Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 3 Tagen.
Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Trocknung/Trockenzeit

Um die produktspezifischen Eigenschaften zu erhalten nicht mit anderen Werkstoffen vermischen. Je
nach Farbton kann durch die Zugabe von Farbpigmenten der Anteil organischer Bestandteile in der
Farbe auf über 5 % ansteigen und den in der VOB/C, DIN 18363 Abs. 2.4.1. beschriebenen
Maximalwert überschreiten. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in-nass in einem Zug beschichten.
Nicht auf Lacken, Untergründen mit Salzausblühungen, Kunststoffen und Holz einsetzen. Durch
Abtönung kann es nach Durchtrocknung zu einer im Farbton ungleichmäßigen bzw. wolkigen
Oberfläche kommen. Dies ist materialtypisch und lässt sich nicht immer verhindern. Bei dunklen
Farbtönen kann eine mechanische Beanspruchung (kratzen) zu hellen Streifen führen. Für Flächen mit
intensiven Farbtönen und hoher Beanspruchung empfehlen wir den Einsatz von PremiumColor. Auf
glatten Flächen mit ungünstigen Lichtverhältnissen (Streiflicht), empfehlen wir das Produkt CapaSilan
zu verwenden. Bei Airless-Spritzauftrag Farbe gut aufrühren und durchsieben. Abzeichnungen von
Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab und sind daher unvermeidbar (BFS-
Merkblatt 25). Auf gipshaltigen Spachtelmaterialien kann es zu Farbabzeichnungen kommen. Eine
vollflächige Zwischenbeschichtung mit HaftGrund EG vermindert dieses Risiko.

Abdeckmaßnahmen:
Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker,
Natursteine, Metall sowie naturbelassenes oder lasiertes Holz sorgfältig abdecken. Farbspritzer sofort
mit klarem Wasser abwaschen.

Hinweis

Hinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die
Hände von Kindern gelangen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen
entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter
P2 gegen Sprühnebel benutzen. Nähere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Entsorgung

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

BSW10Giscode

Alkaliwasserglas, Polyacrylatharz, Calciumcarbonat, Silikate, Titandioxid, mineralische Pigmente /
Füllstoffe, Wasser, Additive.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technische Beratung

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technischer Beratungsservice
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Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender
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Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.
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1. Allgemeine Angaben
Verband der deutschen Lack­ und
Druckfarbenindustrie e.V. (VdL)

Innenwandfarben auf Dispersionsbasis,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2

Programmhalter
IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.
Hegelplatz 1
10117 Berlin
Deutschland

Inhaber der Deklaration
VdL ­ Verband der deutschen Lack­ und Druckfarbenindustrie e.V.
Mainzer Landstraße 55
60329 Frankfurt a. M.
Deutschland 

Deklarationsnummer
EPD­VDL­20240618­IBN1­DE

Deklariertes Produkt/deklarierte Einheit
Herstellung von 1 kg Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2; Dichte 1.000 – 1.700 kg/m³

Diese Deklaration basiert auf den Produktkategorien­Regeln:
Beschichtungen mit organischen Bindemitteln, 01.08.2021 
(PCR geprüft und zugelassen durch den unabhängigen
Sachverständigenrat (SVR))

Ausstellungsdatum
03.06.2025

Gültig bis
02.06.2030

Dipl.­Ing. Hans Peters 
(Vorstandsvorsitzende/r des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Gültigkeitsbereich:
Es handelt sich um eine Verbands­EPD des Verbandes der deutschen
Lack­ und Druckfarbenindustrie e.V. (VdL). Für die Berechnung der
Ökobilanz wurde eine repräsentative Worst­case­Zusammensetzung für
eine Spanne von Produkten bestimmt, welche die höchsten Umweltlasten
aufweist.
Diese Worst­case­Deklaration basiert auf den Angaben der Mitglieder der
Fachgruppe Bautenanstrichmittel im VdL. Sie gilt ausschließlich für die
durch die Worst­case­Zusammensetzung repräsentierten Produkte für
Werke in Deutschland, für fünf Jahre ab Ausstellungsdatum.
Der Inhaber der Deklaration haftet für die zugrundeliegenden Angaben und
Nachweise; eine Haftung des IBU in Bezug auf Herstellerinformationen,
Ökobilanzdaten und Nachweise ist ausgeschlossen.

Die EPD wurde nach den Vorgaben der EN 15804+A2 erstellt. Im
Folgenden wird die Norm vereinfacht als EN 15804 bezeichnet.

Verifizierung

Die Europäische Norm EN 15804 dient als Kern­PCR
Unabhängige Verifizierung der Deklaration und Angaben gemäß ISO

14025:2011

    intern  X   extern

Florian Pronold 
(Geschäftsführer/in des Instituts Bauen und Umwelt e.V.)

Matthias Schulz,
(Unabhängige/­r Verifizierer/­in)
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2. Produkt

2.1      Produktbeschreibung/Produktdefinition
Dispersionsbasierte Innenwandfarben entsprechen der EN
13300.
Sie bestehen aus organischen und anorganischen Bindemitteln
auf Basis von Kunst­, Wasserglas­ und/oder Silikonharzen,
aber auch auf Basis von natürlichen Harzen aus regenerativen
Quellen, anorganischen und organischen Pigmenten, die der
Farbgebung und der Einstellung des Deckvermögens dienen,
mineralischen Füllstoffen wie z.B. Kreide, Wasser und kleineren
Mengen an Hilfsstoffen (Verdicker, Entschäumer, Netzmittel,
Konservierungsstoffe, u.a.).
Sie trocknen physikalisch durch Verdunstung des enthaltenen
Wassers.
Weiter wird durch den Einsatz von dispersionsbasierten
Innenwandfarben die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken
verbessert und ihre Lebensdauer verlängert.
Als repräsentatives Produkt wurde die Farbe mit den höchsten
Umweltwirkungen zur Berechnung der Ökobilanzergebnisse
herangezogen. Für die Verwendung des Produkts gelten die
jeweiligen nationalen Bestimmungen, am Ort der Verwendung,
in Deutschland zum Beispiel die Bauordnungen der Länder und
die technischen Bestimmungen auf Grund dieser Vorschriften.

2.2     Anwendung
Die deklarierten Produkte werden als Innenwandfarbe nach EN
13300 eingesetzt.
Es gelten die Anforderungen der Decopaint-Richtlinie und der
diese national umsetzenden Verordnung ChemVOCFarbV für
die Decopaint­Produktgruppen a und b ­ Innenanstriche für
Wände und Decken.

2.3      Technische Daten
Folgende technische Daten sind für das deklarierte Produkt
relevant.
Bautechnische Daten
Bezeichnung Wert Einheit
Dichte 1,0 ­ 1,7 g/cm³
Feststoffgehalt 40 ­ 80 %
pH­Wert 7 ­ 11,5 ­
Weitere technische Daten gemäß PCR: Beschichtungen mit
organischen Bindemitteln sind für das Produkt nicht relevant.

Leistungswerte des Produkts in Bezug auf dessen Merkmale
nach der maßgebenden technischen Bestimmung (keine CE­
Kennzeichnung).

2.4      Lieferzustand
Flüssig oder pastös in Gebinden aus Kunststoff oder Metall.
Typische Gebindegrößen enthalten 1 bis 30 l, meistens jedoch
10 bis 20 l Produkt. Bei größeren Anwendungen kommen auch
Fässer mit ca. 200 l oder IBCs (Intermediate Bulk Container)
mit bis zu 1000 l Inhalt zum Einsatz.

2.5     Grundstoffe/Hilfsstoffe
Dispersionsbasierte Innenwandfarben bestehen in der Regel
aus mindestens einer Kunstharzdispersion, aus in Wasser
dispergierten, synthetischen Harzen, anorganischen und
organischen Pigmenten und mineralischen Füllstoffen (z.B.
Kreide). Zur Feineinstellung der Produkteigenschaften werden
Hilfsstoffe wie Verdicker, Entschäumer, Netz­ und
Dispergiermittel sowie ggf. Konservierungsstoffe eingesetzt.

Im Allgemeinen enthalten die mit dieser EPD beschriebenen
Produkte die genannten Grund­ und Hilfsstoffe in folgenden
Mengen:

Bezeichnung Wert Einheit
Polymerdispersion (Festkörperanteil) 3 ­ 30 Masse­%
Mineralische Füllstoffe 15 ­ 50 Masse­%
Wasserglas (Alkalisilikate) 0 ­ 20 Masse­%
Pigmente 2 ­ 25 Masse­%
Wasser 20 ­ 50 Masse­%
Konservierungsmittel 0 ­ 1 Masse­%
Hydrophobierung 0 ­ 3 Masse­%
Hilfsstoffe 1 ­ 6 Masse­%
Es werden folgende Hilfsstoffe eingesetzt:
Verdickungsmittel < 2 Massen­%
Dispergiermittel/Emulgatoren < 2 Massen­%
Netzmittel < 1 Massen­%
Weitere Hilfsstoffe 0–2 Massen­%.

Die Zusammensetzung der Produkte, die der EPD
entsprechen, kann im Einzelfall von den genannten
Konzentrationsbändern abweichen.
Detailliertere Informationen sind gegebenenfalls den jeweiligen
Herstellerangaben (z.B.
Produktdatenblättern) zu entnehmen. 

1) Das Produkt enthält Stoffe der ECHA-Kandidatenliste der für
eine Zulassung in Frage kommenden besonders
besorgniserregenden Stoffe (en: Substances of Very High
Concern – SVHC) (Datum 21.01.2025) oberhalb von 0,1
Massen­%: nein.

2) Das Produkt enthält weitere CMR­Stoffe der Kategorie
1Aoder 1B, die nicht auf der Kandidatenliste stehen, oberhalb
0,1 Massen­%: nein.

3) Dem vorliegenden Bauprodukt wurden
Biozidproduktezugesetzt oder es wurde mit Biozidprodukten
behandelt (es handelt sich damit umeine behandelte Ware im
Sinne der Biozidprodukteverordnung (EU) Nr. 528/2012):ja;

Topfkonservierungsmittel: Bis(3­aminopropyl)
(dodecyl)amin(BDA); Benzisothiazolinon (BIT); Bronopol
(BNPD); Chlormethylisothiazolinon(CIT);
Chlormethylisothiazolinon (CIT) / Methylisothiazolinon (MIT)
3:1;Dibromdicyanobutan (DBDCB); (Ethylendioxy)­dimethanol
(EDDM);3­Jod­2­propinyl­butylcarbamat (IPBC);
Methylisothiazolinon (MIT);Natriumpyrithion; Silberchlorid;
Tetramethylolacetylendiharnstoff (TMAD);Zinkpyrithion.

2.6      Herstellung
Dispersionsbasierte Innenwandfarben werden in der Regel
diskontinuierlich im Batch­Betrieb, d.h. in Einzelchargen oder
Serien einzelner Chargen aus den Inhaltsstoffen
zusammengemischt und in die Liefergebinde abgefüllt.
Dabei werden Qualitätsstandards nach ISO 9001 und die
Bestimmungen einschlägiger Regelungen wie
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) eingehalten.

2.7      Umwelt und Gesundheit während der Herstellung
In der Regel sind keine besonderen Umwelt­ bzw.
Gesundheitsschutzmaßnahmen über die gesetzlich
vorgeschriebenen hinaus notwendig.

2.8      Produktverarbeitung/Installation
Die Verarbeitung von dispersionsbasierten Innenwandfarben
erfolgt mit geeigneten Werkzeugen meist von Hand. Die Farben
werden durch Streichen, Rollen oder Spritzen verarbeitet.
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Dabei sind ggf. Arbeitsschutzmaßnahmen (Hand­ und
Augenschutz, Belüftung) nach den Angaben im
Sicherheitsdatenblatt und den Bedingungen vor Ort
vorzunehmen und konsequent einzuhalten. 

Dispersionsbasierte Farben sind je nach ihrer
Zusammensetzung dem GISCODE für Beschichtungsstoffe
(BSW10, 20, 40, 60) der GISBAU zugeordnet.

Je nach Anwendung und Produktspezifikation ergeben sich
unterschiedliche Auftragsmengen zwischen 100 und 500 g/m².

2.9     Verpackung
Restentleerte Gebinde sind recyclingfähig.
Mehrwegpaletten aus Holz werden durch den Baustoffhandel
zurückgenommen (Mehrwegpaletten gegen Rückvergütung im
Pfandsystem), von dort an die Bauprodukthersteller
zurückgegeben und in den Produktionsprozess zurückgeführt.
Die Innenwandfarben werden standardmäßig in 5 Liter oder
12,5 Liter Eimern aus Polypropylen verpackt.

Die Zusammensetzung der Verpackung pro deklarierter Einheit
ist wie folgt:
• Polypropylen: 0,001 kg
• Polyethylen: 0,008 kg
• Stahl: 0,001 kg

2.10     Nutzungszustand
In der Nutzungsphase sind dispersionsbasierte Farben
ausgehärtet und bestehen im Wesentlichen aus einem inerten,
dreidimensionalen Netzwerk.
Sie sind langlebige Produkte, die als Beschichtung Gebäude
schützen und zu deren Funktionalität und Werterhaltung
beitragen.

2.11     Umwelt und Gesundheit während der Nutzung
Innenfarben setzen als dünnschichtige Produkte in der Regel
nur für kurze Zeit während der Trocknungsphase flüchtige
Verbindungen in die Raumluft frei. Ihr Emissionsverhalten in der
Nutzungsphase kann nach EN 16402 geprüft werden.

2.12      Referenz­Nutzungsdauer
Bei bestimmungsgemäßer Anwendung nach den Regeln der
Technik liegen keine Erfahrungen über Beschränkungen der
Nutzungsdauer durch Alterung vor. Eine Lebensdauer von 10
bis 20 Jahren kann erreicht werden.
Den Herstellerangaben zur Wartung und Pflege ist ggf.
Rechnung zu tragen. Hauptsächlich führen Wartungsarbeiten
oder Bedürfnisse nach optischer Umgestaltung zur Erneuerung
des Anstriches. Die zu erwartende Referenz­Nutzungsdauer ist
abhängig von der spezifischen Einbausituation und der damit
verbundenen Exposition des Produktes.
Sie kann durch mechanische oder chemische Belastungen

beeinflusst werden.

2.13      Außergewöhnliche Einwirkungen
Brand
Aufgrund der geringen Schichtdicke und deren
Zusammensetzung haben Innenwandfarben keinen oder nur
einen untergeordneten Einfluss auf die Brandeigenschaften des
Bauteiles, auf das sie aufgebracht wurden. 
Wasser
Dispersionsbasierte Produkte sind nur begrenzt
wasserbeständig und können bei längerer Wassereinwirkung
an Festigkeit verlieren und sich im ungünstigen Fall von
Oberflächen ablösen. Die Hauptbestandteile der Produkte sind
nicht wassergefährdend oder nur schwach wassergefährdend
nach Verordnung über Anlagen zum Umgang mit
wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Aufgrund der insgesamt
geringen Einsatzmengen dispersionsbasierter Produkte an
Gebäuden ist von dispersionsbasierten Produkten kein
relevanter Beitrag zu einer Umweltschädigung durch das
Gebäude bei außergewöhnlichen Wassereinwirkungen zu
erwarten. 

Mechanische Zerstörung 
Die mechanische Zerstörung von ausgehärteten,
dispersionsbasierten Innenwandfarben führt nicht zu umwelt­
oder gesundheitsgefährdenden Zersetzungsprodukten.

2.14     Nachnutzungsphase
Nach heutigem Kenntnisstand sind beim Rückbau und bei der
Verwertung von Bauteilen, an denen ausgehärtete
Innenwandfarben auf Dispersionsbasis anhaften, keine
umweltschädigenden Auswirkungen bekannt.

2.15     Entsorgung
Innenwandfarben fallen nur zu einem geringen Anteil bei der
Entsorgung von Bauteilen an, an denen sie verwendet wurden.
Die geringen Anhaftungen an Bauteilen stören nicht die
Entsorgung/das Recycling der üblichen Bauteile/Baustoffe. Der
jeweilige Abfallschlüssel des Substrates/Bauteils bleibt
unverändert.
Ausgehärtete Produktreste, die von Substraten mechanisch
entfernt werden, sind als gemischter Baustellenabfall
(Abfallschlüssel 170904) zu entsorgen.

2.16      Weitere Informationen
Die verschiedenen Produkttypen sind zusammen mit vielen
anderen Begriffen in dem Fachlexikon der Fachgruppe Putz &
Dekor im VdL erklärt.
Weitere Informationen können den Produkt­ oder
Sicherheitsdatenblättern der Hersteller entnommen werden und
sind entweder auf der Website der Hersteller oder auf Anfrage
erhältlich.

3. LCA: Rechenregeln

3.1     Deklarierte Einheit
Die Verbands­EPD bezieht sich auf die deklarierte Einheit der
Herstellung von 1 kg dispersionsbasierter Innenwandfarbe. Der
Verbrauch der Produkte, die flächig aufgebracht werden, kann
zwischen 100 und 500 g/m² liegen. Als repräsentatives Produkt
wird das Produkt mit den höchsten Umweltwirkungen zur
Berechnung der Ökobilanzergebnisse herangezogen.
Angabe der deklarierten Einheit
Bezeichnung Wert Einheit
Deklarierte Einheit 1 kg
Rohdichte 1000 ­ 1700 kg/m3

3.2     Systemgrenze
In der Ökobilanz werden die Module A1, A2, A3, A4, A5, C1,
C2, C3, C4 und D berücksichtigt: 

• A1 ­ Herstellung der Vorprodukte
• A2 ­ Transport zum Werk
• A3 ­ Produktion inkl. Energiebereitstellung, Herstellung

von Verpackung sowie Hilfs­ und Betriebsstoffen und
Abfallbehandlung

• A4 ­ Transport zum Lager und zur Baustelle
• A5 ­ Installation (Entsorgung von Verpackung und

Produktresten sowie Emissionen bei der Installation)
• C1 – Manueller Ausbau
• C2 – Transport zur Entsorgung (50 km)
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• C3 – Keine Aufwendungen 
• C4 ­ Entsorgung des Produktes
• D ­ Gutschriften aus der Verbrennung der

Verpackungsmaterialien und dem Recycling der
Stahlanteile in der Verpackung.

Es handelt sich also um eine Deklaration von der Wiege bis
zum Werkstor mit Optionen, Module C1­C4 und Modul D (A1­
A3 + C + D und zusätzliche Module A4 und A5). 

3.3     Abschätzungen und Annahmen
Die einzelnen Rezepturbestandteile der Formulierungen
wurden, sofern keine spezifischen Sphera MLC-Prozesse zur
Verfügung standen, nach Hersteller­ oder Literaturangaben
abgeschätzt.

3.4      Abschneideregeln
Für die Berechnung der Ökobilanz wurden keine
Abschneideregeln angewandt. Alle Rohstoffe, die vom Verband
für die Formulierungen gesendet wurden, wurden
berücksichtigt.

Die Herstellung der zur Produktion der betrachteten Produkte
benötigten Maschinen, Anlagen und sonstigen Infrastruktur
wurde in den Ökobilanzen nicht berücksichtigt.

3.5     Hintergrunddaten
Zur Modellierung des Lebenszyklus des deklarierten Produkts
wird das von der Sphera GmbH entwickelte SoftwareSystem
zur Ganzheitlichen Bilanzierung Sphera's Life Cycle
Assessment for Expert (LCA FE) verwendet. Die
zugrundeliegende Datenbank ist Sphera Managed Lifecycle
Content (MLC) modelling Datenbank.

3.6     Datenqualität
Die Datenqualität kann als gut bezeichnet werden. Die
Sammlung der Primärdaten erfolgte vollständig unter
Berücksichtigung aller relevanten Flüsse. Die Hintergrunddaten
sind den Datenbanken der Sphera MLC entnommen worden.

Die letzte Aktualisierung der Datenbanken ist 2023 erfolgt.

3.7     Betrachtungszeitraum
Die Formulierungsdaten entsprechen den praxisbezogenen
Massenangaben, die mit den Mitgliedern der Fachgruppe
Bautenanstrichmittel im VdL im Frühjahr 2024 erstellt wurden.
Die Produktionsdaten beziehen sich auf das Jahr 2023.

3.8     Geographische Repräsentativität
Land oder Region, in dem/r das deklarierte Produktsystem
hergestellt und ggf. genutzt sowie am Lebensende behandelt
wird: Deutschland

3.9     Allokation
Vordergrunddaten:
Für die Produktion werden keine Allokationen angewendet. Bei
der Verbrennung der Verpackungen wird eine Multi­Input­
Allokation mit einer Gutschrift für Strom und thermische Energie
nach der Methode der einfachen Gutschrift eingesetzt. Die
Gutschriften durch die Verpackungsentsorgung werden in
Modul D berücksichtigt.
Hintergrunddaten:
Die verwendeten Datensätze werden im Hintergrundbericht
aufgeführt. Die verwendeten Allokationsverfahren in
Hintergrunddaten (Materialien und Energie), die aus den
Sphera MLC 2023 Datenbanken stammen, sind online unter
https://lcadatabase.sphera.com/.

3.10     Vergleichbarkeit
Grundsätzlich ist eine Gegenüberstellung oder die Bewertung
von EPD­Daten nur möglich, wenn alle zu vergleichenden
Datensätze nach EN 15804 erstellt wurden und der
Gebäudekontext bzw. die produktspezifischen
Leistungsmerkmale berücksichtigt werden. Die
Hintergrunddaten entstammen der Sphera MLC-Datenbank
CUP 2023.2.

4. LCA: Szenarien und weitere technische Informationen

Charakteristische Produkteigenschaften biogener
Kohlenstoff
Informationen zur Beschreibung des biogenen
Kohlenstoffgehalts am Werkstor
Bezeichnung Wert Einheit
Biogener Kohlenstoff im Produkt 0,002 kg C
Biogener Kohlenstoff in der zugehörigen
Verpackung ­ kg C

Notiz: 1 kg biogener Kohlenstoff ist äquivalent zu 44/12 kg
CO2.

Die folgenden technischen Informationen sind Grundlage für
die deklarierten Module oder können für die Entwicklung von
spezifischen Szenarien im Kontext einer Gebäudebewertung
genutzt werden, wenn Module nicht deklariert werden (MND). 
Transport zur Baustelle (A4)
Der Transport zur Baustelle gliedert sich in zwei Wegstrecken:
vom Werk zu einem Zwischenlager bzw. zu einem
Verteilzentrum (Wegstrecke 1) und vom Zwischenlager zur
Baustelle (Wegstrecke 2). Die Lieferung zur Baustelle erfolgt
kurzfristig auf Abruf, wofür eine Auslastung von 3 %
angenommen wird.

Bezeichnung Wert Einheit
Liter Treibstoff zum Lager (Diesel) 0,0016 l/100km
Transportdistanz Wegstrecke 1 250 km
Auslastung (einschließlich Leerfahrten)
Wegstrecke 1 85 %

Liter Treibstoff zum Baustelle (Diesel) 0.1238 l/100km
Transportdistanz Wegstrecke 2 50 km
Auslastung (einschließlich Leerfahrten)
Wegstrecke 2 3 %

Einbau ins Gebäude (A5)
Bezeichnung Wert Einheit
Materialverlust (Wasserdampf) 0,4 kg
Output­Stoffe als Folge der Abfallbehandlung
auf der Baustelle (Produktreste bei Installation) 0,01 kg

Staub in die Luft ­ kg
NMVOC in die Luft 0,0007 kg
Polypropylen (Verpackung) 0,001 kg
Polyethylen (Verpackung) 0,008 kg
Stahl (Verpackung) 0,001 kg

Referenz Nutzungsdauer
Bezeichnung Wert Einheit
Lebensdauer (Durchschnitt nach BBSR) 15 a

Ende des Lebenswegs (C1­C4)
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Bezeichnung Wert Einheit
Als gemischter Bauabfall gesammelt 0,59 kg
Zur Deponierung 0,59 kg

Wiederverwendungs­ Rückgewinnungs­ und
Recyclingpotential (D), relevante Szenarioangaben

Das Modul D enthält die Gutschriften der
Verbrennungsprozesse und des Recyclings aus A5
(Verpackungsabfälle). Es wurde eine
Abfallverbrennungsanlagemit einem R1­Wert > 0,6
angenommen.
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5. LCA: Ergebnisse
ANGABE DER SYSTEMGRENZEN (X = IN ÖKOBILANZ ENTHALTEN; MND = MODUL ODER INDIKATOR NICHT DEKLARIERT;
MNR = MODUL NICHT RELEVANT)

Produktionsstadium
Stadium der
Errichtung

des Bauwerks
Nutzungsstadium Entsorgungsstadium

Gutschriften
und Lasten

außerhalb der
Systemgrenze

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 D
X X X X X MND MND MNR MNR MNR MND MND X X X X X

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – UMWELTAUSWIRKUNGEN nach EN 15804+A2: 1 kg Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis,
Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
Indikator Einheit A1­A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

GWP = Globales Erwärmungspotenzial; ODP = Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht; AP = Versauerungspotenzial von Boden und
Wasser; EP = Eutrophierungspotenzial; POCP = Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon; ADPE = Potenzial für die Verknappung von abiotischen
Ressourcen – nicht fossile Ressourcen (ADP – Stoffe); ADPF = Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen – fossile Brennstoffe (ADP –
fossile Energieträger); WDP = Wasser­Entzugspotenzial (Benutzer)

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – INDIKATOREN ZUR BESCHREIBUNG DES RESSOURCENEINSATZES nach EN 15804+A2: 1
kg Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
Indikator Einheit A1­A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PERM = Erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung; PERT = Total erneuerbare
Primärenergie; PENRE = Nicht­erneuerbare Primärenergie als Energieträger; PENRM = Nicht­erneuerbare Primärenergie zur stofflichen Nutzung;
PENRT = Total nicht erneuerbare Primärenergie; SM = Einsatz von Sekundärstoffen; RSF = Erneuerbare Sekundärbrennstoffe; NRSF = Nicht­
erneuerbare Sekundärbrennstoffe; FW = Nettoeinsatz von Süßwasserressourcen

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ –ABFALLKATEGORIEN UND OUTPUTFLÜSSE nach EN 15804+A2:
1 kg Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
Indikator Einheit A1­A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D
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GWP­total kg CO2­Äq. 1,57E+00 6,71E­02 3,79E­02 0 2,17E­03 0 1,61E­02 ­5,72E­02

GWP­fossil kg CO2­Äq. 1,54E+00 6,65E­02 3,31E­02 0 2,15E­03 0 8,75E­03 ­5,69E­02

GWP­biogenic kg CO2­Äq. 2,32E­02 1,88E­04 4,8E­03 0 6,12E­06 0 7,3E­03 ­3,2E­04

GWP­luluc kg CO2­Äq. 1,75E­03 4,01E­04 ­4,43E­08 0 1,3E­05 0 2,76E­05 ­9,71E­06
ODP kg CFC11­Äq. 7,94E­11 1,65E­14 6,12E­15 0 5,38E­16 0 2,28E­14 ­5,48E­13
AP mol H+­Äq. 6,13E­03 8,9E­05 9,41E­06 0 2,57E­06 0 6,29E­05 ­7,58E­05
EP­freshwater kg P­Äq. 5,5E­06 1,58E­07 1,64E­09 0 5,14E­09 0 1,79E­08 ­1,31E­07
EP­marine kg N­Äq. 1,31E­03 3,29E­05 2,63E­06 0 9,09E­07 0 1,63E­05 ­2,4E­05
EP­terrestrial mol N­Äq. 1,45E­02 3,92E­04 4,5E­05 0 1,09E­05 0 1,79E­04 ­2,56E­04

POCP kg NMVOC­
Äq. 4,96E­03 7,86E­05 7,07E­04 0 2,25E­06 0 4,91E­05 ­6,68E­05

ADPE kg Sb­Äq. 9,85E­06 4,85E­09 2,46E­11 0 1,58E­10 0 4,11E­10 ­4,27E­09
ADPF MJ 2,55E+01 9,11E­01 9,31E­03 0 2,96E­02 0 1,18E­01 ­7,81E­01

WDP m3 Welt­Äq.
entzogen 4,32E­01 3,52E­04 4,2E­03 0 1,14E­05 0 9,72E­04 ­8,18E­04

PERE MJ 4,28E+00 6,11E­02 2,91E­03 0 1,99E­03 0 1,93E­02 ­2,69E­01
PERM MJ 6,46E­02 0 0 0 0 0 0 0
PERT MJ 4,35E+00 6,11E­02 2,91E­03 0 1,99E­03 0 1,93E­02 ­2,69E­01
PENRE MJ 2,22E+01 9,13E­01 4,3E­01 0 2,97E­02 0 1,18E­01 ­7,83E­01
PENRM MJ 3,39E+00 0 ­4,21E­01 0 0 0 0 0
PENRT MJ 2,55E+01 9,13E­01 9,3E­03 0 2,97E­02 0 1,18E­01 ­7,83E­01
SM kg 0 0 0 0 0 0 0 1,2E­03
RSF MJ 0 0 0 0 5E­14 0 0 0
NRSF MJ 0 0 0 0 4,44E­06 0 0 0
FW m3 1,02E­02 5,43E­05 9,85E­05 0 3,91E­08 0 2,98E­05 ­1,1E­04

HWD kg 8,14E­05 1,54E­12 1,16E­13 0 5E­14 0 2,55E­12 ­3,08E­11
NHWD kg 2,38E+00 1,37E­04 7,09E­04 0 4,44E­06 0 5,91E­01 ­2,34E­04
RWD kg 6,69E­04 1,2E­06 3,03E­07 0 3,91E­08 0 1,33E­06 ­2,78E­05
CRU kg 0 0 0 0 0 0 0 0
MFR kg 5,72E­03 0 1,2E­03 0 0 0 0 0
MER kg 0 0 0 0 0 0 0 0
EEE MJ 0 0 6,39E­02 0 0 0 0 0
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HWD = Gefährlicher Abfall zur Deponie; NHWD = Entsorgter nicht gefährlicher Abfall; RWD = Entsorgter radioaktiver Abfall; CRU = Komponenten für
die Wiederverwendung; MFR = Stoffe zum Recycling; MER = Stoffe für die Energierückgewinnung; EEE = Exportierte Energie – elektrisch; EET =
Exportierte Energie – thermisch

ERGEBNISSE DER ÖKOBILANZ – zusätzliche Wirkungskategorien nach EN 15804+A2­optional:
1 kg Innenwandfarbe auf Dispersionsbasis, Nassabriebbeständigkeit Klasse 2
Indikator Einheit A1­A3 A4 A5 C1 C2 C3 C4 D

PM = Potenzielles Auftreten von Krankheiten aufgrund von Feinstaubemissionen; IR = Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235;
ETP­fw = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme; HTP­c = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (kanzerogene
Wirkung); HTP­nc = Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen (nicht kanzerogene Wirkung); SQP = Potenzieller Bodenqualitätsindex

Einschränkungshinweis 1 – gilt für den Indikator 'Potenzielle Wirkung durch Exposition des Menschen mit U235'. Diese
Wirkungskategorie behandelt hauptsächlich die mögliche Wirkung einer ionisierenden Strahlung geringer Dosis auf die enschliche
Gesundheit im Kernbrennstoffkreislauf. Sie berücksichtigt weder Auswirkungen, die auf mögliche nukleare Unfälle und berufsbedingte
Exposition zurückzuführen sind, noch auf die Entsorgung radioaktiver Abfälle in unterirdischen Anlagen. Die potenzielle vom Boden,
von Radon und von einigen Baustoffen ausgehende ionisierende Strahlung wird ebenfalls nicht von diesem Indikator gemessen.
Einschränkungshinweis 2 – gilt für die Indikatoren: 'Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen ­ nicht fossile Ressourcen',
'Potenzial für die Verknappung abiotischer Ressourcen ­ fossile Brennstoffe', 'Wasser­Entzugspotenzial (Benutzer)', 'Potenzielle
Toxizitätsvergleichseinheit für Ökosysteme', 'Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen ­ kanzerogene Wirkung',
'Potenzielle Toxizitätsvergleichseinheit für den Menschen ­ nicht kanzerogene Wirkung', 'Potenzieller Bodenqualitätsindex". Die
Ergebnisse dieser Umweltwirkungsindikatoren müssen mit Bedacht angewendet werden, da die Unsicherheiten bei diesen
Ergebnissen hoch sind oder da es mit den Indikatoren nur begrenzte Erfahrungen gibt. 

6. LCA: Interpretation
Produktion (A1­A3) 
Wie in Abbildung dargestellt, stammt der Großteil der
Umweltbelastungen für alle Wirkungskategorien aus der
Produktionsphase. Die Belastungen in dieser Phase werden
hauptsächlich durch die Vorketten der Rohstoffe verursacht
(Rohstoffe innerhalb der Module A1­A3 mit einem Anteil von >
80 %). 

Der Transport (Modul A2) ist innerhalb der Wirkungskategorien
nicht relevant, da die Auswirkungen bei den meisten
Wirkungskategorien weniger als 1 % betragen.

Transport zur Baustelle (A4) 
Aufgrund der angenommenen Distributionskette des
deklarierten Produkts (Fabrik ­ Lager ­ Baustelle mit einer
Transportauslastung von 3 % vom Lager zur Baustelle) ist der
Transport der Produkte zur Baustelle wichtig für das GWP­total
(4%), das Eutrophierungspotenzial­Land (etwa 3 %) und das
GWP luluc (etwa 18 %). Er ist mäßig wichtig für das
Versauerungspotenzial und das photochemische
Ozonbildungspotenzial, mit einem Beitrag von 2 % zu diesen
beiden Kategorien.

Installation (A5) 
In Modul A5 werden die Emissionen der in dem Produkt
enthaltenen Lösemittel sowie die Behandlung der Verpackung
und des im Eimer verbleibenden Produktrestes berücksichtigt. 
Die Umweltwirkungen in diesem Modul spielen eine eher
untergeordnete Rolle in den Ökobilanzergeb­nissen. Ausnahme
bildet die Kategorie POCP (Bildungspotential für
troposphärisches Ozon). Die VOC­Emissionen wurden für das
Modul A5 berechnet, d. h. 0,0007 kg VOC­Emissionen pro kg
Produkt. Der Beitrag zu den anderen Wirkungskategorien ist
vernachlässigbar.

Rückbau und Abriss (C1) 
Modul C1 ist 0, da das Produkt manuell demontiert wird. 

Transport zu Abfallverwertungsanlagen (C2) 
Der Beitrag des Transports zu den Abfallverwertungsanlagen
ist mäßig wichtig für die Kategorie GWP luluc (1. 

Abfallprozess (C3) 
C3 ist 0, da das Produkt am Ende seiner Lebens­dauer
deponiert wird. 

Entsorgung (C4) 
Die Entsorgung des deklarierten Produkts spielt für alle
Wirkungskategorien eine vernachlässigbare Rolle. 

Gutschriften (D) 
Modul D enthält die Gutschriften aus der Energie­ bzw.
Sekundärstoffproduktion aus der Entsorgung der
Verpackungseimer (d.h. thermische Verwertung und
Rückgewinnung des Stahls).

Abbildung: Wirkungskategorien prozentual für das
Proudukt. 
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EET MJ 0 0 1,48E­01 0 0 0 0 0

PM Krankheitsfälle 9,35E­08 6,21E­10 5,63E­11 0 1,8E­11 0 7,74E­10 ­7,72E­10
IR kBq U235­Äq. 1,12E­01 1,29E­04 3,22E­05 0 4,19E­06 0 1,51E­04 ­2,93E­03
ETP­fw CTUe 2,77E+01 6,65E­01 3,33E­03 0 2,16E­02 0 6,39E­02 ­1,32E­01
HTP­c CTUh 7,55E­09 1,33E­11 4,03E­13 0 4,31E­13 0 9,92E­12 ­2,89E­11
HTP­nc CTUh 8,65E­07 5,56E­10 2,91E­11 0 1,81E­11 0 1,05E­09 ­2,04E­10
SQP SQP 4,59E+00 3,24E­01 3E­03 0 1,05E­02 0 2,98E­02 ­1,89E­01
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7. Nachweise
VOC­Nachweis
Spezielle Prüfungen und Nachweise sind im Rahmen der
Erstellung dieser Verbands­Umwelt­Produktdeklaration nicht
durchgeführt bzw. erbracht worden.
Sofern die Produkte in einem Anwendungsbereich (z.B.
Aufenthaltsraum) eingesetzt werden, in dem die Prüfung/der
Nachweis der VOC­Emission in den Aufenthaltsraum gefordert
wird, sollen grundsätzlich in den individuellen EPDs die
Nachweise von den Herstellern vorgelegt werden.
Für Produkte, die in Aufenthaltsräumen verwendet werden,
gelten folgende Grenzwerte (Maximalwerte):
VOC Emissionen
Bezeichnung Wert Einheit

TVOC (C6 ­ C16) (nach 3 / 28 d) 10.000 /
1.000 μg/m3

Kanzerogene Kat. 1A und 1B (nach 3 /
28 d) 10 / 1 μg/m3

Summe SVOC (C16 ­ C22) (nach 28 d) 100 μg/m3

R (dimensionslos) (nach 28 d) 1 ­
VOC ohne NIK (nach 28 d) 100 μg/m3

Innenwandfarben, welche den Anforderungen der VdL-RL 01
an schadstoffarme und qualitativ hochwertige
Beschichtungsstoffe für Innenräumen genügen, erfüllen im
Regelfall die Anforderungen des AgBB­Schemas.
Messverfahren: Prüfmethode zur Bestimmung der Emission
von flüchtigen organischen Verbindungen aus
Beschichtungsstoffen nach EN 16402 in einer Prüfkammer.

Auslaugung
Diese Prüfung ist für dispersions­gebundene Innenwandfarben
nicht relevant, da die Produkte nur in Innenräumen angewandt
werden. 
Toxizität der Brandgase
Die Brandgase von organischen Produkten enthalten
gefährliche Stoffe, jedoch keine besonders gefährlichen
Emissionen. Eine Prüfung zur Toxizität der Brandgase ist vor
allem im Systemaufbau der Produkte sinnvoll und wird für
einzelne Beschichtungen aus diesem Grund nicht durchgeführt,
da die Brandgase wesentlich durch die Art des Substrats
beeinflusst werden.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Sylitol Bio-Innenfarbe 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax 
 

: +4961547170222 

Internetseite :  
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer 1 : +49613284463 GBK GmbH 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshin-
weis(e) erforderlich. 

 

Zusätzliche Kennzeichnung 

EUH211 
 

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entste-
hen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 
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EUH210 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Silikatfarbe auf Basis Alkaliwasserglas, wässrig 
 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit aero-
dynamischem Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 
236-675-5 
022-006-00-2 
01-2119489379-17 

Carc. 2; H351 >= 1 - < 10 

Kieselsäure, Kaliumsalz 1312-76-1 
215-199-1 
01-2119456888-17 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 
Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 40 % 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 40 % 
STOT SE 3; H335 
>= 75 % 
 

>= 1 - < 10 

 
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses 
Etikett vorzeigen). 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Ersthelfer muss sich selbst schützen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztli-
che Hilfe hinzuziehen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Ärztlichen Rat einholen. 
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrin-
ken. 
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und 
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Das Produkt selbst brennt nicht. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Sicherheitsschuhe oder Stiefel mit rauen Gummisohlen ver-
wenden. 
Material kann glitschige Bedingungen schaffen. 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. 
Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sä-
gemehl). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes., Persönliche Schutzausrüstung 
siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
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te Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Ess-
räumen ausziehen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizu-
behalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Ge-
öffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Titandioxid; [in 
Pulverform mit 
mindestens 1 % 
Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 MAK (gemessen 
als alveolengän-
gige Fraktion) 

0,3 mg/m3 DE DFG MAK 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8; II 

 Weitere Information: Stoffe, die bei Tier oder Mensch Krebs erzeugen oder als 
krebserzeugend für den Menschen anzusehen sind und für die ein MAK-Wert 
abgeleitet werden kann., Eine fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung 
des MAK‐ und BATWertes nicht anzunehmen 

  AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
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des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  BM (Alveolen-
gängige Staub-
fraktion) 

0,5 mg/m3 DE TRGS 
527 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Titandioxid; [in Pulver-
form mit mindestens 1 
% Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

700,00 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

10,00 mg/m3 

Kieselsäure, Kalium-
salz 

Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,38 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

5,61 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,49 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit ae-
rodynamischem Durchmesser ≤ 
10 μm] 

Abwasserkläranlage 100 mg/l 

 Süßwasser   0,184 mg/l 

 Boden 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meerwasser 0,0184 mg/l 

 Süßwassersediment 1000 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meeressediment 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,193 mg/l 

Kieselsäure, Kaliumsalz Meerwasser 1 mg/l 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 7,5 mg/l 
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 Süßwasser   7,5 mg/l 

 Abwasserkläranlage 348 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  nicht erforderlich 
Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn ein versehentli-
cher Augenkontakt mit dem Produkt nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 

   DGUV Regel 112-192 - Benutzung von Augen- und Ge-
sichtsschutz 
 

Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Handschuhdicke : 0,2 mm 
Schutzindex : Klasse 3 

 
 

Anmerkungen 
 

: Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  
DGUV Regel 112-195 - Benutzung von Schutzhandschuhen  
 

Haut- und Körperschutz :  Sicherheitsschuhe 
Langärmelige Arbeitskleidung 
 

   Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

   Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. 
 

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

  Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 
gegen Sprühnebel benutzen. 
 

  DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand 
 
 

: flüssig 
 
 

Farbe 
 
 

:  weiß 
 
 

Geruch 
 
 

:  Keine Daten verfügbar 
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Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 
 

: ca. 0 °C 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: ca. 100 °C 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 
 

: 11,4 
Konzentration: 100 % 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 
 

 

: Keine Daten verfügbar  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 
 

 

: vollkommen mischbar  
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Dampfdruck 
 
 

: ca. 23,4 hPa (20 °C) 
 

Dichte 
 
 

: 1,5600 g/cm3 
 

Relative Dampfdichte 
 
 

: nicht bestimmt  
 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische : Nicht anwendbar  
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Oxidierende Eigenschaften 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) 
 
 

: Dieses Produkt ist nicht entzündlich. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit Säuren und Basen. 
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Anmerkungen : Aufgrund der OECD Prüfung 431 ist das Produkt als nicht 
hautätzend/hautreizend einzustufen. 
Die gegebenen Informationen basieren auf Tests von Produk-
ten ähnlicher Zusammensetzungen. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handha-
bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regi-
onalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Ent-
sorgung zuführen. 
 

   Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/ Umwelt gelangen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt 
080112, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11* fallen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom- : Kein(e,er) 
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menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 
Verordnung (EG) über Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Kein(e,er) 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 
 

Nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: M-SK01 1K-Silikatfarben (Nähere Informationen: www.wingis-
online.de) 

 
GISCODE für Beschich-
tungsstoffe (neu) 

: BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungs-
mittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de) 

 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,02 % 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
< 0.1 % 
< 1 g/l 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für dieses Gemisch nicht erforder-
lich. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H351 : Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. 
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Volltext anderer Abkürzungen 

Carc. : Karzinogenität 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE DFG MAK : Deutschland. MAK- und  BAT Anhang IIa 
DE TRGS 527 : Deutschland. TRGS 527 - Tätigkeiten mit Nanomaterialien 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE DFG MAK / MAK : MAK-Wert 
DE TRGS 527 / BM : Beurteilungsmaßstab 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werk-
stoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate 
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, 
bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS 
- Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben 
 

:  Für dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemäß 
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 benötigt. 
Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 
31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemische, die die Kriterien für 
die Einstufung als gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 oder 1999/45/EG) erfüllen - ist nicht erforderlich. 
 
 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  ECHA WebSite 
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygi-
enists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) 
for chemical substances and physical agents and Biological 
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 
2014 ACGIH, Cincinnati OH 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Net-
work - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials 
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the Ger-
man Social Accident Insurance) 
Toxnet - Toxicology Data Network 
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
REACH Information 

 
Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschränkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig gemäß den uns zur 
Verfügung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie über diese Anpassungen informieren. 
Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender 
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten 
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entspre-
chend anpassen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Sylitol Bio-Innenfarbe Basis 3 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax 
 

: +4961547170222 

Internetseite :  
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer 1 : +49613284463 GBK GmbH 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshin-
weis(e) erforderlich. 
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2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Dispersionsfarbe, wässrig 
 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Substanzen mit einem Arbeitsplatzexpositionsgrenzwert :  

Talk (Mg3H2(SiO3)4) 14807-96-6 
238-877-9 
01-2120140278-58 

 >= 1 - < 10 

Siliciumdioxid 7631-86-9 
231-545-4 
01-2119379499-16, 
01-2120105300-82 

 >= 1 - < 10 

 
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses 
Etikett vorzeigen). 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Ersthelfer muss sich selbst schützen. 
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Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztli-
che Hilfe hinzuziehen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Ärztlichen Rat einholen. 
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrin-
ken. 
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und 
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Das Produkt selbst brennt nicht. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Sicherheitsschuhe oder Stiefel mit rauen Gummisohlen ver-
wenden. 
Material kann glitschige Bedingungen schaffen. 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. 
Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sä-
gemehl). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes., Persönliche Schutzausrüstung 
siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 

 
 

 Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem 
Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.de zu 
beachten. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
te Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Ess-
räumen ausziehen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu- :  Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizu-
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me und Behälter 
 

behalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Ge-
öffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Talk 
(Mg3H2(SiO3)4) 

14807-96-6 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m3 DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m3 DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

Siliciumdioxid 7631-86-9 AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

4 mg/m3 
(Siliziumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  nicht erforderlich 
Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn ein versehentli-
cher Augenkontakt mit dem Produkt nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 

   DGUV Regel 112-192 - Benutzung von Augen- und Ge-
sichtsschutz 
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Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Handschuhdicke : 0,2 mm 
Schutzindex : Klasse 3 

 
 

Anmerkungen 
 

: Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  
DGUV Regel 112-195 - Benutzung von Schutzhandschuhen  
 

Haut- und Körperschutz :  Sicherheitsschuhe 
Langärmelige Arbeitskleidung 
 

   Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

   Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. 
 

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

  Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 
gegen Sprühnebel benutzen. 
 

  DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand 
 
 

: flüssig 
 
 

Farbe 
 
 

:  weiß 
 
 

Geruch 
 
 

:  charakteristisch 
 
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 
 

: ca. 0 °C 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: ca. 100 °C 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 

: nicht bestimmt  
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Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 
 

: > 11,4 (20 °C) 
Konzentration: 100 % 
Methode: DIN EN ISO 19396-1:2020-05 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 
 

 

: > 100 mPa.s (20 °C) 
Methode: ISO 3219 
 

Viskosität, kinematisch 
 

 

: nicht bestimmt  
 

Auslaufzeit 
 
 

:  nicht bestimmt  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 
 

 

: vollkommen mischbar  
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Dampfdruck 
 
 

: ca. 23,4 hPa (20 °C) 
 

Dichte 
 
 

: 1,49 g/cm3 (20 °C) 
Methode: DIN EN ISO 2811-1 
 

Schüttdichte 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dampfdichte 
 
 

: nicht bestimmt  
 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Nicht anwendbar  
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Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) 
 
 

: Dieses Produkt ist nicht entzündlich. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit Säuren und Basen. 
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Siliciumdioxid: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 10.000 mg/kg  
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Anmerkungen : Aufgrund der OECD Prüfung 431 ist das Produkt als nicht 
hautätzend/hautreizend einzustufen. 
Die gegebenen Informationen basieren auf Tests von Produk-
ten ähnlicher Zusammensetzungen. 
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Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handha-
bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfar-
ben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- 
und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 
entsorgen. 
 

   Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt 
080112, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11* fallen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Die Beschränkungsbedingungen für 
folgende Einträge sollten berück-
sichtigt werden: 
Nummer in der Liste 75 
Wenn Sie beabsichtigen, dieses 
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Produkt als Tätowiertinte zu ver-
wenden, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Verkäufer. 
 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Kein(e,er) 

Verordnung (EG) über Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Kein(e,er) 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 
 

Nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: M-SK01 1K-Silikatfarben (Nähere Informationen: www.wingis-
online.de) 

 
GISCODE für Beschich-
tungsstoffe (neu) 

: BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungs-
mittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de) 

 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,08 % 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
< 0.1 % 
< 1 g/l 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in 
der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz – MuSchG) beachten. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für dieses Gemisch nicht erforder-
lich. 
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

Volltext anderer Abkürzungen 

DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werk-
stoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate 
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, 
bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS 
- Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben 
 

:  Für dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemäß 
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 benötigt. 
Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 
31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemische, die die Kriterien für 
die Einstufung als gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 oder 1999/45/EG) erfüllen - ist nicht erforderlich. 
 
 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  ECHA WebSite 
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygi-
enists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) 
for chemical substances and physical agents and Biological 
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 
2014 ACGIH, Cincinnati OH 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Net-
work - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials 
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the Ger-
man Social Accident Insurance) 
Toxnet - Toxicology Data Network 
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
REACH Information 

 
Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschränkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig gemäß den uns zur 
Verfügung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie über diese Anpassungen informieren. 
Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender 
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten 
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entspre-
chend anpassen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Sylitol Bio-Innenfarbe Basis 1 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax 
 

: +4961547170222 

Internetseite :  
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer 1 : +49613284463 GBK GmbH 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshin-
weis(e) erforderlich. 

 

Zusätzliche Kennzeichnung 

EUH211 
 

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entste-
hen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 
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EUH210 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Silikatfarbe auf Basis Alkaliwasserglas, wässrig, lösemittelfrei, 
konservierungsmittelfrei 
 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit aero-
dynamischem Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 
236-675-5 
022-006-00-2 
01-2119489379-17 

Carc. 2; H351 >= 1 - < 10 

Kieselsäure, Kaliumsalz 1312-76-1 
215-199-1 
01-2119456888-17 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 
Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 40 % 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 40 % 
STOT SE 3; H335 
>= 75 % 
 

>= 1 - < 10 

 
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses 
Etikett vorzeigen). 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Ersthelfer muss sich selbst schützen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztli-
che Hilfe hinzuziehen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Ärztlichen Rat einholen. 
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrin-
ken. 
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und 
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Das Produkt selbst brennt nicht. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Sicherheitsschuhe oder Stiefel mit rauen Gummisohlen ver-
wenden. 
Material kann glitschige Bedingungen schaffen. 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. 
Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sä-
gemehl). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes., Persönliche Schutzausrüstung 
siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 

 
 

 Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem 
Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.de zu 
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beachten. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
te Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Ess-
räumen ausziehen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizu-
behalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Ge-
öffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Titandioxid; [in 
Pulverform mit 
mindestens 1 % 
Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 MAK (gemessen 
als alveolengän-
gige Fraktion) 

0,3 mg/m3 DE DFG MAK 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8; II 

 Weitere Information: Stoffe, die bei Tier oder Mensch Krebs erzeugen oder als 
krebserzeugend für den Menschen anzusehen sind und für die ein MAK-Wert 
abgeleitet werden kann., Eine fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung 

des MAK‐ und BATWertes nicht anzunehmen 

  AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 
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  AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  BM (Alveolen-
gängige Staub-
fraktion) 

0,5 mg/m3 DE TRGS 
527 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Titandioxid; [in Pulver-
form mit mindestens 1 
% Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

700,00 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

10,00 mg/m3 

Kieselsäure, Kalium-
salz 

Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,38 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

5,61 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,49 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit ae-
rodynamischem Durchmesser ≤ 
10 μm] 

Abwasserkläranlage 100 mg/l 

 Süßwasser   0,184 mg/l 

 Boden 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meerwasser 0,0184 mg/l 

 Süßwassersediment 1000 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meeressediment 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die 
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission 
 
DE / DE 
 

Sylitol Bio-Innenfarbe Basis 1 

 

 

Version  
5.0 

Überarbeitet am:  
14.10.2024 

SDB-Nummer:  
6000348 

Datum der letzten Ausgabe: 20.12.2023 
Datum der ersten Ausgabe: 02.09.2019 

 

7 / 15 

(TW) 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,193 mg/l 

Kieselsäure, Kaliumsalz Meerwasser 1 mg/l 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 7,5 mg/l 

 Süßwasser   7,5 mg/l 

 Abwasserkläranlage 348 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  nicht erforderlich 
Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn ein versehentli-
cher Augenkontakt mit dem Produkt nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 

   DGUV Regel 112-192 - Benutzung von Augen- und Ge-
sichtsschutz 
 

Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Handschuhdicke : 0,2 mm 
Schutzindex : Klasse 3 

 
 

Anmerkungen 
 

: Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  
DGUV Regel 112-195 - Benutzung von Schutzhandschuhen  
 

Haut- und Körperschutz :  Sicherheitsschuhe 
Langärmelige Arbeitskleidung 
 

   Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

   Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. 
 

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

  Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 
gegen Sprühnebel benutzen. 
 

  DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand 
 
 

: flüssig 
 
 

Farbe 
 

:  weiß 
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Geruch 
 
 

:  charakteristisch 
 
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 
 

: ca. 0 °C 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: ca. 100 °C 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 
 

: 11,0 - 11,8 (20 °C) 
Konzentration: 100 % 
Methode: DIN EN ISO 19396-1:2020-05 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 
 

 

: > 100 mPa.s (20 °C) 
Methode: ISO 3219 
 

Viskosität, kinematisch 
 

 

: nicht bestimmt  
 

Auslaufzeit 
 
 

:  nicht bestimmt  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 
 

 

: vollkommen mischbar  
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Dampfdruck : ca. 23,4 hPa (20 °C) 
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Dichte 
 
 

: 1,52 g/cm3 (20 °C) 
Methode: DIN EN ISO 2811-1 
 

Schüttdichte 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dampfdichte 
 
 

: nicht bestimmt  
 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Oxidierende Eigenschaften 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) 
 
 

: Dieses Produkt ist nicht entzündlich. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit Säuren und Basen. 
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Anmerkungen : Aufgrund der OECD Prüfung 431 ist das Produkt als nicht 
hautätzend/hautreizend einzustufen. 
Die gegebenen Informationen basieren auf Tests von Produk-
ten ähnlicher Zusammensetzungen. 

 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
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nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handha-
bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfar-
ben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- 
und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 
entsorgen. 
 

   Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden. 
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Verunreinigte Verpackungen :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 

 
Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt 

080112, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11* fallen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Kein(e,er) 

Verordnung (EG) über Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Kein(e,er) 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 
 

Nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: M-SK01 1K-Silikatfarben (Nähere Informationen: www.wingis-
online.de) 

 
GISCODE für Beschich-
tungsstoffe (neu) 

: BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungs-
mittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de) 

 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,02 % 
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Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
< 0.1 % 
< 1 g/l 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für dieses Gemisch nicht erforder-
lich. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H351 : Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Carc. : Karzinogenität 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE DFG MAK : Deutschland. MAK- und  BAT Anhang IIa 
DE TRGS 527 : Deutschland. TRGS 527 - Tätigkeiten mit Nanomaterialien 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE DFG MAK / MAK : MAK-Wert 
DE TRGS 527 / BM : Beurteilungsmaßstab 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werk-
stoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate 
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, 
bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS 
- Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben 
 

:  Für dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemäß 
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 benötigt. 
Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 
31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemische, die die Kriterien für 
die Einstufung als gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 
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1272/2008 oder 1999/45/EG) erfüllen - ist nicht erforderlich. 
 
 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  ECHA WebSite 
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygi-
enists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) 
for chemical substances and physical agents and Biological 
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 
2014 ACGIH, Cincinnati OH 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Net-
work - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials 
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the Ger-
man Social Accident Insurance) 
Toxnet - Toxicology Data Network 
 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
REACH Information 

 
Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschränkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig gemäß den uns zur 
Verfügung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie über diese Anpassungen informieren. 
Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender 
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten 
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entspre-
chend anpassen. 

 
DE / DE 
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: Sylitol Bio-Innenfarbe Airfix 
 

 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Beschichtungsstoffe auf Wasserbasis 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 

: bei sachgemäßer Anwendung - keine 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Caparol Farben Lacke GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

Telefon : +496154710 
Telefax 
 

: +4961547170222 

Internetseite :  
Email-Adresse Verantwortli-
che/ausstellende Person 

: msds@dr-rmi.com 

 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer 1 : +49613284463 GBK GmbH 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshin-
weis(e) erforderlich. 

 

Zusätzliche Kennzeichnung 

EUH210 
 

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
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EUH211 
 

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entste-
hen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 
 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Silikatfarbe auf Basis Alkaliwasserglas, wässrig 
 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit aero-
dynamischem Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 
236-675-5 
022-006-00-2 
01-2119489379-17 

Carc. 2; H351 >= 1 - < 10 

Kieselsäure, Kaliumsalz 1312-76-1 
215-199-1 
01-2119456888-17 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H335 
 
Spezifische Konzent-
rationsgrenzwerte 
Skin Irrit. 2; H315 
>= 40 % 
Eye Irrit. 2; H319 
>= 40 % 
STOT SE 3; H335 
>= 75 % 
 

>= 1 - < 10 

 
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund ein-
flößen. 
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses 
Etikett vorzeigen). 
Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. 
Ersthelfer muss sich selbst schützen. 

 
Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  KEINE Lösungsmittel oder Verdünner gebrauchen. 
Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser und Seife abspülen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztli-
che Hilfe hinzuziehen. 
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behut-
sam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Ärztlichen Rat einholen. 
Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrin-
ken. 
Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine bekannt. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Keine Information verfügbar. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, Trocken-
löschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Keinen Wasservollstrahl verwenden, um eine Zerstreuung und 
Ausbreitung des Feuers zu unterdrücken. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Keine bekannt. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall können folgende gefährliche Zerfallprodukte ent-
stehen: 
Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und unverbrannter 
Kohlenwasserstoff (Rauch). 
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5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall, wenn nötig, umgebungsluftunabhängiges Atem-
schutzgerät tragen.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Das Produkt selbst brennt nicht. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Sicherheitsschuhe oder Stiefel mit rauen Gummisohlen ver-
wenden. 
Material kann glitschige Bedingungen schaffen. 
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelan-
gen lassen. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen 
lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. 
Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sä-
gemehl). 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Weitere Informationen siehe Abschnitt 7 des Sicherheitsdatenblattes., Persönliche Schutzausrüstung 
siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Abschnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Keine besonderen technischen Schutzmaßnahmen erforder-
lich. 
 

 
 

 Ergänzend ist die aktuelle Technische Information zu diesem 
Produkt und dessen Verarbeitung auf www.caparol.de zu 
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beachten. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände waschen. 
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Verunreinig-
te Kleidung und Schutzausrüstung vor dem Betreten von Ess-
räumen ausziehen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizu-
behalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung 
lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Ge-
öffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern 
um jegliches Auslaufen zu verhindern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Ma-
terialien fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  12 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Informationen verfügbar. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Titandioxid; [in 
Pulverform mit 
mindestens 1 % 
Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

13463-67-7 MAK (gemessen 
als alveolengän-
gige Fraktion) 

0,3 mg/m3 DE DFG MAK 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8; II 

 Weitere Information: Stoffe, die bei Tier oder Mensch Krebs erzeugen oder als 
krebserzeugend für den Menschen anzusehen sind und für die ein MAK-Wert 
abgeleitet werden kann., Eine fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung 

des MAK‐ und BATWertes nicht anzunehmen 

  AGW (Einatem-
bare Fraktion) 

10 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 
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  AGW (Alveolen-
gängige Fraktion) 

1,25 mg/m3 
(Titaniumdioxid) 

DE TRGS 
900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht 
befürchtet zu werden 

  BM (Alveolen-
gängige Staub-
fraktion) 

0,5 mg/m3 DE TRGS 
527 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Titandioxid; [in Pulver-
form mit mindestens 1 
% Partikel mit aero-
dynamischem 
Durchmesser ≤ 10 
μm] 

Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

700,00 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

10,00 mg/m3 

Kieselsäure, Kalium-
salz 

Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,38 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

0,74 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

5,61 mg/m3 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,49 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Titandioxid; [in Pulverform mit 
mindestens 1 % Partikel mit ae-
rodynamischem Durchmesser ≤ 
10 μm] 

Abwasserkläranlage 100 mg/l 

 Süßwasser   0,184 mg/l 

 Boden 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meerwasser 0,0184 mg/l 

 Süßwassersediment 1000 mg/kg Tro-
ckengewicht 
(TW) 

 Meeressediment 100 mg/kg Tro-
ckengewicht 
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(TW) 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,193 mg/l 

Kieselsäure, Kaliumsalz Meerwasser 1 mg/l 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 7,5 mg/l 

 Süßwasser   7,5 mg/l 

 Abwasserkläranlage 348 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  nicht erforderlich 
Tragen Sie immer einen Augenschutz, wenn ein versehentli-
cher Augenkontakt mit dem Produkt nicht ausgeschlossen 
werden kann. 
 

   DGUV Regel 112-192 - Benutzung von Augen- und Ge-
sichtsschutz 
 

Handschutz 
Material : Nitrilkautschuk 
Handschuhdicke : 0,2 mm 
Schutzindex : Klasse 3 

 
 

Anmerkungen 
 

: Handschuhe vor dem Ausziehen mit Wasser und Seife reini-
gen. Geeignete Handschuhe geprüft gemäss EN374 tragen.  
DGUV Regel 112-195 - Benutzung von Schutzhandschuhen  
 

Haut- und Körperschutz :  Sicherheitsschuhe 
Langärmelige Arbeitskleidung 
 

   Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der 
gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz aussuchen. 
 

   Nach Kontakt Hautflächen gründlich waschen. 
 

Atemschutz : Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

  Bei Spritzverarbeitung Gesichtsmaske mit Partikelfilter P2 
gegen Sprühnebel benutzen. 
 

  DGUV Regel 112-190 - Benutzung von Atemschutzgeräten 
 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand 
 
 

: flüssig 
 
 

Farbe 
 

:  weiß 
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Geruch 
 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 
 

: ca. 0 °C 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: ca. 100 °C 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Nicht anwendbar  
 

pH-Wert 
 
 

: 11,4 
Konzentration: 100 % 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 
 

 

: Keine Daten verfügbar  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 
 

 

: vollkommen mischbar  
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: nicht bestimmt  
 

Dampfdruck 
 
 

: ca. 23,4 hPa (20 °C) 
 

Dichte 
 
 

: 1,5500 g/cm3 
 

Relative Dampfdichte 
 

: nicht bestimmt  
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9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Oxidierende Eigenschaften 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Entzündbarkeit (Flüssigkeiten) 
 
 

: Dieses Produkt ist nicht entzündlich. 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Unverträglich mit Säuren und Basen. 
Unverträglich mit Oxidationsmitteln. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Anmerkungen : Aufgrund der OECD Prüfung 431 ist das Produkt als nicht 
hautätzend/hautreizend einzustufen. 
Die gegebenen Informationen basieren auf Tests von Produk-
ten ähnlicher Zusammensetzungen. 
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Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 
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12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Eine Umweltgefährdung kann bei unsachgemäßer Handha-
bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfar-
ben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- 
und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll 
entsorgen. 
 

   Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  gebrauchtes Produkt 
080112, Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 08 01 11* fallen 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Anmerkungen : Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom- : Kein(e,er) 
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menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 
Verordnung (EG) über Stoffe, die zum Abbau der Ozon-
schicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Kein(e,er) 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Unfälle mit 
gefährlichen Stoffen. 

 
 

Nicht anwendbar 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

Produkt-Code Farben und 
Lacke / Giscode 

: M-SK01 1K-Silikatfarben (Nähere Informationen: www.wingis-
online.de) 

 
GISCODE für Beschich-
tungsstoffe (neu) 

: BSW10 Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, konservierungs-
mittelarm (Nähere Informationen: www.wingis-online.de) 

 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen 
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0,02 % 
 

Flüchtige organische Verbin-
dungen 

: Richtlinie 2004/42/EG 
< 0.1 % 
< 1 g/l 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für dieses Gemisch nicht erforder-
lich. 
 
 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H351 : Kann bei Einatmen vermutlich Krebs erzeugen. 
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Volltext anderer Abkürzungen 

Carc. : Karzinogenität 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE DFG MAK : Deutschland. MAK- und  BAT Anhang IIa 
DE TRGS 527 : Deutschland. TRGS 527 - Tätigkeiten mit Nanomaterialien 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
DE DFG MAK / MAK : MAK-Wert 
DE TRGS 527 / BM : Beurteilungsmaßstab 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die interna-
tionale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werk-
stoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Eu-
ropäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate 
verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % Wachs-
tumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftver-
kehrs-Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - 
Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemi-
kalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, 
bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; 
NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Si-
cherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Eu-
ropäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders be-
sorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS 
- Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr 
bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Sonstige Angaben 
 

:  Für dieses Produkt wird kein Expositionsszenario gemäß 
REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 benötigt. 
Die Kommunikation von Verwendungen nach REACH Artikel 
31 (1)(a) - registrierte Stoffe/ Gemische, die die Kriterien für 
die Einstufung als gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 oder 1999/45/EG) erfüllen - ist nicht erforderlich. 
 
 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  ECHA WebSite 
ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygi-
enists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) 
for chemical substances and physical agents and Biological 
Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 
2014 ACGIH, Cincinnati OH 
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Net-
work - Joint Research Centre, Commission of the European 
Communities 
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials 
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the Ger-
man Social Accident Insurance) 
Toxnet - Toxicology Data Network 
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Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

 
REACH Information 

 
Die Vorgaben der REACH-Verordnung (EG Nr. 1907/2006) zur Registrierung, Evaluierung, Auto-
risierung und Beschränkung von Chemikalien setzen wir entsprechend unseren gesetzlichen 
Verpflichtungen um. Unsere Sicherheitsdatenblätter werden wir regelmäßig gemäß den uns zur 
Verfügung gestellten Informationen unserer Vorlieferanten anpassen und aktualisieren. Wie ge-
wohnt werden wir Sie über diese Anpassungen informieren. 
Bezüglich REACH möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir als nachgeschalteter Anwender 
keine eigenen Registrierungen vornehmen, sondern auf die Informationen unserer Vorlieferanten 
angewiesen sind. Sobald diese vorliegen, werden wir unsere Sicherheitsdatenblätter entspre-
chend anpassen. 
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